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V e r ö f f e n t l i c h u n g   E r g ä n z u n g s v e r l a n g e n 

 

Ergänzung der Tagesordnung  

der ordentlichen Hauptversammlung 

am 14. August 2024 um 14:00 Uhr 

nach § 122 Abs. 2 AktG 

 

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 1. Juli 2024 wurde die ordentliche Hauptver-

sammlung der medondo holding AG, München, für den 14. August 2024 um 14:00 Uhr in Form 

einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre einberufen.  

 

Die Ulrich Müller Holding GmbH, Gewerbering 10-14, 25469 Halstenbeck („Ulrich Müller Hol-

ding GmbH“), ist Aktionärin der medondo holding AG mit insgesamt 815.000 auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von insgesamt 

EUR 815.000,00. Somit hält sie - wie für einen Antrag gemäß § 122 Abs. 2 AktG erforderlich - 

mehr als den zwanzigsten Teil (dies wären EUR 780.448,60) des zurzeit EUR 15.608.972,00 

betragenden Grundkapitals der Gesellschaft und auch mehr als den anteiligen Betrag in Höhe 

von EUR 500.000,00.  

 

Am 19. Juli 2024 hat die Ulrich Müller Holding GmbH nach § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung 

der Tagesordnung der am 14. August 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 

der medondo holding AG um nachfolgende Beschlussvorschläge beantragt. 

 

Die Tagesordnung der am 14. August 2024 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 

der medondo holding AG wird daher um folgende neue Tagesordnungspunkte 7 und 8 ergänzt:  

 

„TOP 7: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapi-

tals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum 

Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen 

 



 

 2 | 13 

Die Ulrich Müller Holding GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Unter gleichzeitiger Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023 und der zugehörigen 

Regelung in § 4 Abs. 3 der Satzung wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 13. August 2029 um 

insgesamt bis zu EUR 8.584.934,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 

8.584.934 Stück neuer Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2024). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugs-

rechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 

 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht über-

steigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an 

der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 

zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der 

§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen 

weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 

Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 

entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Aus-

nutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derar-

tige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Aus-

gabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter 

gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 

mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der 

Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerbli-

chen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, 

oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldver-

schreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;  

 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 

mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue 
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Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 

oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht 

zustünde; 

 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 

 

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 

festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß 

§ 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kredit-

wesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 

Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 abzuändern. 

 

b) § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

 

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft in der Zeit bis zum 13. August 2029 um insgesamt bis zu EUR 8.584.934,00 

durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 8.584.934 Stück neuer Stückaktien ge-

gen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Den Aktionä-

ren steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist 

dabei nur in folgenden Fällen zulässig: 

 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht über-

steigen und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an 

der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 

zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der 

§§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und alle eventuellen 

weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den 

Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien 
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entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Aus-

nutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derar-

tige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Aus-

gabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler unter 

gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder 

mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, der 

Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-

ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerbli-

chen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, 

oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldver-

schreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;  

 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 

mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Ak-

tien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder 

Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zu-

stünde; 

 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder 

 

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen 

Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 

festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß 

§ 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kredit-

wesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den 

Aktionären zum Bezug anzubieten. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 

Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 abzuändern.“ 
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„TOP 8: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptions-

plans 2024 samt Schaffung eines Bedingten Kapitals AOP 2024 zur Erfüllung 

des Aktienoptionsplans 2024 sowie entsprechende Änderung der Satzung 

 

Die Ulrich Müller Holding GmbH schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2024 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. August 2029 

einmalig oder mehrmals bis zu insgesamt 2.300.000 Optionen (nachfolgend auch „Aktienop-

tionen“) an derzeitige und zukünftige Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands der Gesell-

schaft sowie derzeitige und zukünftige Mitarbeiter und Mitglieder der Leitungsorgane gegen-

wärtig oder zukünftig verbundener Unternehmen auszugeben, die den Erwerber nach Maß-

gabe der Optionsbedingungen berechtigen, neue Stückaktien der Gesellschaft zu erwerben. 

Soweit Aktienoptionen vor Ausübung verfallen oder von Bezugsberechtigten auf diese verzich-

tet wird, können die betreffenden Optionen auf Basis dieser Ermächtigung erneut ausgegeben 

werden.  

 

Soweit Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden sol-

len, ist nur der Aufsichtsrat zur Ausgabe und zur weiteren Ausgestaltung der Optionen berech-

tigt. 

 

Die Eckpunkte für die Ausgabe der Aktienoptionen lauten wie folgt: 

 

aa) Kreis der Bezugsberechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte 

 

Der Kreis der Bezugsberechtigten setzt sich bei einem Gesamtvolumen der maximal zur Aus-

gabe zur Verfügung stehenden Optionen in Höhe von bis zu 2.300.000 Stück wie folgt zusam-

men: 

 

(i) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ent-

fallen bis zu 600.000 der Optionen. 

 

(ii) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter der Gesellschaft entfallen bis zu 

800.000 der Optionen. 

 

(iii) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder der Leitungsorgane gegenwärtiger 

und zukünftiger verbundener Unternehmen der Gesellschaft entfallen bis zu 500.000 der 

Optionen. 
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(iv) Auf die gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter gegenwärtiger und zukünftiger ver-

bundener Unternehmen der Gesellschaft entfallen bis zu 400.000 der Optionen. 

 

bb) Ausgabezeiträume (Erwerb der Aktienoptionen 2024), Ausgabetag 

 

Optionen können den Bezugsberechtigten einmalig oder in mehreren Tranchen bis zum 

13. August 2029 zum Erwerb angeboten werden. „Ausgabetag“ ist der Tag, an dem die Ge-

sellschaft an den jeweiligen Bezugsberechtigten das Angebot auf Gewährung von Optionen 

absendet. Das Angebot kann einen späteren Ausgebetag vorsehen.  

 

cc) Inhalt der Aktienoptionen 2024, Ausübungspreis, Erfüllung 

  

Für jede Option, die ein Bezugsberechtigter ausübt, ist er/sie zum Bezug einer neuen Stück-

aktie der Gesellschaft gegen Zahlung des „Ausübungspreises“ berechtigt. Der Ausübungs-

preis beträgt 100 % des Verkehrswerts der Aktien der Gesellschaft am Ausgabetag, mindes-

tens jedoch EUR 1,00. Der Verkehrswert der Aktien der Gesellschaft am Ausgabetag ergibt 

sich aus dem Durchschnitt der Schlusskurse im XETRA®-Handel oder der in einem vergleich-

baren Nachfolgesystem festgestellten Kurse der letzten fünf Handelstage vor dem Ausgabe-

tag. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.  

 

Die Optionen können aus dem neu zu schaffenden Bedingten Kapital AOP 2024 gemäß nach-

stehend lit. c) oder zukünftig zu schaffendem bedingten Kapital aus bestehendem oder zu-

künftigem genehmigtem Kapital oder eigenen Aktien bedient werden. Alternativ kann dem Be-

zugsberechtigten bei Optionsausübung nach Wahl der Gesellschaft auch ein Barausgleich ge-

währt werden. Der zu gewährende Barausgleich berechnet sich dabei aus der Differenz zwi-

schen dem Ausübungspreis und dem Durchschnitt der Schlusskurse im XETRA®-Handel oder 

der in einem vergleichbaren Nachfolgesystem festgestellten Kurse der Aktien der Gesellschaft 

während der letzten fünf Börsenhandelstage vor Ausübung der Option. 

 

dd)  Laufzeit der Optionen 

  

Die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2024 ausgegebenen Optionen können nur innerhalb 

von fünf Jahren nach ihrer erstmaligen Ausübungsmöglichkeit ausgeübt werden. 

 

ee) Wartezeit bis zur erstmaligen Ausübung 

  

Der Bezugsberechtigte kann die Optionen ausüben, sobald mindestens vier Jahre seit dem 

Tag ihrer Ausgabe vergangen sind (Wartezeit i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG).  

 

ff)  Erfolgsziel(e) 
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Die Ausübung ist unbeschadet der vorstehenden Regelungen nur zulässig, wenn der festge-

stellte und geprüfte Konzernjahresabschluss zum 31. Dezember 2024 oder einem späteren 

Geschäftsjahr ein positives EBIT (IFRS) bzw. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (HGB) aus-

weist (Erfolgsziel i.S.v. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG). 

 

gg) Ausübungszeiträume 

  

Auch nach Ablauf der Wartezeit sind für die Ausübung etwaige Einschränkungen zu beachten, 

die aus den allgemeinen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Wertpapierhandelsgesetz und 

der Marktmissbrauchsverordnung, folgen. 

 

hh) Verfall der Optionen („Vesting Period“) 

 

Es sollen Regelungen zum Verfall von Bezugsrechten vorgesehen werden. 

 

ii) Übertragbarkeit 

 

Es sollen Regelungen zur Übertragbarkeit von Bezugsrechten vorgesehen werden. 

 

jj)  Steuern 

 

Alle im Rahmen der Gewährung bzw. Ausübung der Optionen etwaig anfallenden Steuern, 

insbesondere Einkommensteuer (Lohnsteuer), Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag, hat 

der Bezugsberechtigte selbst zu tragen. 

 

kk)  Weitere Ausgestaltung (Ermächtigung) 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten zur 

Ausgestaltung des Aktienoptionsplans 2024 zu bestimmen. Hierzu gehören insbesondere, 

ohne abschließend zu sein: 

 

• Festlegung der Anzahl der Optionen, die einem einzelnen Bezugsberechtigten oder ei-

ner Gruppe von Bezugsberechtigten gewährt werden; 

• Die Einzelheiten der Durchführung des Aktienoptionsplans 2024 sowie die Modalitäten 

der Gewährung und der Ausübung; 

• Bedingungen für Verfallbarkeit der Optionen; 

• Bedingungen für eine Übertragbarkeit von Optionen; 

• Regelungen über die Behandlung von Optionsrechten in Sonderfällen (z.B. Übernahme 

der Gesellschaft durch Dritte, Tod oder Elternzeit des/der Bezugsberechtigten); 

• Anpassungen des Umtauschverhältnisses im Falle von Kapitalmaßnahmen, Verschmel-

zungen oder ähnlichen Transaktionen der Gesellschaft (Verwässerungsschutz); 
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• Die Begrenzung der Verkaufsmöglichkeiten der jeweiligen Bezugsberechtigten, ein-

schließlich einer Pflicht zu einem koordinierten Verkauf.  

 

ll) Berichtspflicht des Vorstands 

 

Der Vorstand wird über die Ausnutzung des Aktienoptionsplans 2024 und die den Bezugsbe-

rechtigten in diesem Rahmen gewährten Optionen für jedes Geschäftsjahr nach den einschlä-

gigen gesetzlichen Vorschriften jeweils im Anhang zum Jahresabschluss oder einem etwaigen 

Lagebericht berichten (§ 285 Nr. 9a HGB, § 160 Abs. 1 Nr. 5 AktG). 

 

b) Schaffung Bedingtes Kapital AOP 2024 

 

„Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 2.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 

2.300.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital AOP 

2024). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Optionen, die auf-

grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. August 2024 gemäß Tagesord-

nungspunkt 8 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 

wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der Ge-

sellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, 

der in der Hauptversammlung vom 14. August 2024 gemäß Tagesordnungspunkt 8 als Aus-

übungspreis festgelegt worden ist; § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Die neuen Aktien sind für 

jedes Geschäftsjahr gewinnberechtigt, für das die Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Aus-

gabe der Aktien noch nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vorstand wird 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapi-

talerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft entsprechend der 

jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals AOP 2024 zu ändern. Entsprechendes gilt so-

fern und soweit das Bedingte Kapital AOP 2024 vor Ablauf der Laufzeit der Ermächtigung nicht 

für die Ausgabe von Aktienoptionen ausgenutzt wird, sowie für den Fall der Nichtausnutzung 

des Bedingten Kapitals AOP 2024 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung ausgegebener 

Optionen. 

 

c) Änderung der Satzung 

 

§ 4 der Satzung wird um folgenden Absatz 7 ergänzt: 

 

 „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 2.300.000,00 durch Ausgabe von bis 

zu 2.300.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

AOP 2024). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Opti-

onen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. August 2024 
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gemäß Tagesordnungspunkt 8 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der ausgegebenen Optionen von ihrem Recht 

zum Bezug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Die Ausgabe der Aktien 

erfolgt jeweils zu dem Ausgabebetrag, der in der Hauptversammlung vom 14. August 

2024 gemäß Tagesordnungspunkt 8 als Ausübungspreis festgelegt worden ist; § 9 

Abs. 1 AktG bleibt unberührt. Die neuen Aktien sind für jedes Geschäftsjahr gewinnbe-

rechtigt, für das die Hauptversammlung zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien noch 

nicht über die Gewinnverwendung beschlossen hat. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung festzulegen.  

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung der Gesellschaft entspre-

chend der jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals AOP 2024 zu ändern. Ent-

sprechendes gilt sofern und soweit das Bedingte Kapital AOP 2024 vor Ablauf der Lauf-

zeit der Ermächtigung nicht für die Ausgabe von Aktienoptionen ausgenutzt wird, sowie 

für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals AOP 2024 nach Ablauf der 

Fristen für die Ausübung ausgegebener Optionen.“ 

 

Begründung: 

 

Die Ulrich Müller Holding GmbH hat ihren Antrag wie folgt begründet: 

 

Zu Tagesordnungspunkt 7 

 

Das bislang bestehende Genehmigte Kapital 2023 wurde nach Einberufung der am 14. August 

2024 stattfindenden diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Wege 

einer Kapitalerhöhung teilweise ausgeschöpft. Zudem wurden durch eine kürzliche Gesetzes-

änderung neue Spielräume im Rahmen von Ermächtigungen an den Vorstand zur Ausgabe 

genehmigten Kapitals geschaffen. Daher soll durch die beantragte Beschlussfassung über die 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 die entsprechende Ermächtigung des Vor-

stands der Gesellschaft wieder in vollem Umfang erneuert werden, um die Flexibilität der Ge-

sellschaft zu erhöhen und um ihr im Interesse ihrer Aktionäre zusätzliche Handlungsmöglich-

keiten einräumen.  

 

Aus diesen Gründen ist es zweckmäßig, die Tagesordnung der Hauptversammlung am 

14. August 2024, um den vorgenannten Gegenstand zu ergänzen. 

 

Zu Tagesordnungspunkt 8 
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Bei einen Aktienoptionsplan handelt es sich um ein modernes Instrument der Mitarbeiterincen-

tivierung, das der Unternehmensführung flexible Handlungsmöglichkeiten zur Motivierung ih-

rer aktuellen Mitarbeitenden eröffnet, um diese am Unternehmenserfolg zu beteiligen und hier-

durch deren Identifizierung mit dem Unternehmen zu fördern. Dieses Instrument wurde in der 

Vergangenheit der Gesellschaft bereits mehrfach erprobt und hat sich sowohl etabliert als 

auch bewährt. Erfahrungsgemäß trägt es zur Wertsteigerung des Unternehmens bei und liegt 

somit im Interesse aller Aktionäre. Da das aktuell bestehende Aktienoptionsprogramm aus 

2021 bereits jetzt weitgehend ausgeschöpft ist und zudem eine kürzliche Gesetzesänderung 

interessante erweiterte Konditionen/Konstellationen zulässt, soll die Ermächtigung an den Vor-

stand zur Auflage eines neuen Aktienoptionsplanes und zur Schaffung des für die Bedienung 

erforderlichen bedingten Kapitals schon jetzt erneuert werden. 

 

Aus diesen Gründen ist es zweckmäßig, die Tagesordnung der Hauptversammlung am 

14. August 2024 um den vorgenannten Gegenstand zu ergänzen. 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der medondo holding AG unterstützen das Ergänzungsver-

langen der Ulrich Müller Holding GmbH und schlagen den Aktionären vor und empfehlen die-

sen, auf der ordentlichen Hauptversammlung für die Beschlussvorschläge der Ulrich Müller 

Holding GmbH unter den neu aufgenommenen Tagesordnungspunkten 7 und 8 zu stimmen.  

 

Zum neuen Tagesordnungspunkt 7 erstattet der Vorstand nachfolgenden Bericht über 

den Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen des genehmigten Kapitals gemäß 

§ 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG:  

 

Der Vorstand der Gesellschaft erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß § 203 Abs. 2 

Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht zur Begründung des beabsich-

tigten Bezugsrechtsausschlusses im Rahmen des vorgenannten Beschlussvorschlags zur 

Schaffung eines genehmigten Kapitals. 

 

a) Einleitung 

 

Die Verwaltung unterstützt den Antrag der Ulrich Müller Holding GmbH, die Tagesord-

nung der für den 14. August 2024 einberufenen Hauptversammlung um einen Tages-

ordnungspunkt 7 zu ergänzen, der die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe 
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von bis zu EUR 8.584.934,00 vorsieht. Das genehmigte Kapital soll die Flexibilität der 

Gesellschaft erhöhen und ihr im Interesse ihrer Aktionäre zusätzliche Handlungsmög-

lichkeiten einräumen.  

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren 

Bezugsrechts abgewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht ausschließen 

zu können.  

 

b) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 20 % 

 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hin-

blick auf bis zu 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausga-

bepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien 

der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet 

(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 20 %-Be-

schränkung sind andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund 

einer gegebenenfalls noch zu beschließenden Ermächtigung durch die Hauptver-

sammlung anzurechnen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Be-

zugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 20 % des Grundka-

pitals nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, 

zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfor-

dernis eines mindestens 14 Tage dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich bie-

tende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei instituti-

onellen Anlegern platzieren zu können.  

 

Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich 

vorgesehenen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wer-

den kann. Durch die Beschränkung auf 20 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

bzw. der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das Schutzbe-

dürfnis der Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteili-

gung berücksichtigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, können 

durch Zukäufe über die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im 

Falle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabe-

preis der neuen Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird dem 

Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässerung ihrer Be-

teiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabepreises nahe am 

Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien 

sich praktisch der Nullmarke nähert.  
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c) Bezugsrechtsausschluss bei Sachleistungen 

 

Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbe-

sondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Un-

ternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf ge-

richtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 

Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstru-

menten, ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhal-

ten, auf nationalen und internationalen Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenhei-

ten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligun-

gen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszusammenschlüssen rea-

gieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungser-

werben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich 

in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese Weise 

die Liquidität der Gesellschaft geschont und der / die Verkäufer an zukünftigen Kurs-

chancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die Wettbewerbschancen der Ge-

sellschaft bei Akquisitionen. Der Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die 

Emission von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert der Sachleistung 

in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. Der Vorstand der Ge-

sellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation 

zwischen der Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens 

prüfen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre den 

Ausgabepreis der neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe fest-

legen.  

 

d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen 

 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von 

der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschrei-

bungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle 

einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht ent-

sprechend den sogenannten Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wandlungsbe-

dingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldver-

schreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in 

dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Options- 

oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zu-

stehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Aus-

nutzung des genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwi-

schen beiden Alternativen zu wählen. 
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e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 

 

Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht 

zur Vermeidung von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus 

dem Umfang des jeweiligen Volumens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines 

praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Ausschluss des Bezugs-

rechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und erleichtert so die 

Abwicklung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 

freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.  

 

f) Bezugsrechtsausschluss in sonstigen Fällen 

 

Der Bezugsrechtsausschluss für sonstige Fälle, die im Interesse der Gesellschaft lie-

gen, dient der Erhaltung der Flexibilität des Vorstands in sonstigen Fällen. Zu denken 

ist etwa an die Eingehung von Kooperationen. Die Bereitstellung eines ausreichenden 

genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts stärkt in-

sofern die Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Der Vorstand wird das Bezugs-

recht nur ausschließen, wenn dies im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft 

liegt. 

 

Soweit der Vorstand während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird er in der 

folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 

 

München, im Juli 2024 

 

 

medondo holding AG 

Der Vorstand 


